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Amt Usedom-Süd 
Gemeinde Pudagla 
 

 
 
 

  

Niederschrift zur 5. Sitzung der Gemeindevertretung Pudagla 

Sitzungstermin: Montag, 19.05.2025 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:15 Uhr 

Ort, Raum: Versammlungsraum, Schloßstraße 8, 17429 Pudagla 

 
Anwesend 
 
Bürgermeister 
Fred Fischer  
  
 
Gemeindevertreter 
Burghard Fiedler  
Jens Gehrking  
Armin Golz  
Janine Kiphaut  
Anke Möhring  
Hartmut Poeck  
  
 
 
 
Gäste: 

Einwohner der Gemeinde 
Herr Nitzsche – Presse  
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

3 Einwohnerfragestunde 
 

4 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 17.02.2025 
 

5 Bericht des Bürgermeisters 
 

6 Beratung und Beschlussfassung über den geänderten Entwurf und die Auslegung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Pudagla in der Fassung 03-2025 
GVPu-0026/25 

7 Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 
AAS-0035/25-1 

8 Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Bürgermeisters für das 
Haushaltsjahr 2020 
AAS-0035/25-2 

9 Beratung und Beschlussfassung über die Entgegennahme einer Spende für die 
Jugendabteilung der Feuerwehr der Gemeinde Pudagla von der Ostsee-Zeitung 
GVPu-0023/25 

10 Beratung und Entscheidung im Rahmen der Beteiligung als Nachbargemeinde über 
den Entwurf der 1. Ergänzung der Klarstellungssatzung OT Neppermin der 
Gemeinde Benz 
GVPu-0024/25 

11 Beratung und Entscheidung im Rahmen der Beteiligung als Nachbargemeinde über 
den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 66 "Wohnbebauung Am Kanal in Seebad 
Heringsdorf" der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf 
GVPu-0025/25 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12 Bauanträge 

 

13 Auftragsvergabe 
 

13.1 Beratung und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe "Erneuerung der Fenster im 
Obergeschoss Schloss Pudagla" 
GVPu-0021/25 

13.2 Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe bezüglich der 
Beschaffung von feuerwehrtechnischer Schutzbekleidung für die Freiwillige 
Feuerwehr der Gemeinde Pudagla 
GVPu-0029/25 

13.3 Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe für das Rolltor der 
Feuerwehr 
GVPu-0027/25 

14 Grundstücksangelegenheiten 
 

15 Schließen der Sitzung 
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 

 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 

Der Bürgermeister eröffnet die 5. Gemeindevertretersitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
Die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen wird festgestellt. Es sind alle Gemeindevertreter 
anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben 
 
 
 
 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung  
 

Die Tagesordnung wird mit einstimmig bestätigt. 
 
 
 
 

 

3 Einwohnerfragestunde  

 
Das Sommerfest an der Mühle findet am 06.07.2025 statt. 
 
Es wird der Sachstand zu den Angelteichen erfragt. 
 
 
 
 

 

4 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung 
vom 17.02.2025  

 

Die Sitzungsniederschrift wird mit 6 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme gebilligt. 
 
 
 
 

 

5 Bericht des Bürgermeisters  

 
Es sind keine nennenswerten Vorfälle zu verzeichnen. 
 
 
 
 

 

6 Beratung und Beschlussfassung über den geänderten Entwurf und 
die Auslegung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Pudagla 
in der Fassung 03-2025 

GVPu-0026/25 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt den geänderten Entwurf und die 
Auslegung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Pudagla in der Fassung 03-2025. 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 5 1 1 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
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7 Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 AAS-0035/25-1 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla stellt den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss und von der Rechnungsprüfung des Amtes Usedom Süd 
geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Pudagla zum 31.12.2020 wie folgt fest.  

 
Bilanzsumme 4.700.279,61 € 

Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage für Aufwendungen 
aus der Altfehlbetragsumlage gem. § 18 Abs.2 Nr.3 GemHVO-Doppik 

2.809,61 € 

Bildung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich gem. § 37 Abs.6 GemHVO-Doppik  

164.263,00 € 

Jahresergebnis der Ergebnisrechnung -14.777,91 € 

Jahresergebnis der Finanzrechnung 225.652,64 € 

 
Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung wird gemäß § 44 GemHVO-Doppik auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
Bisher nicht erteilte Genehmigungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben und zur 
Annahme von Spenden werden hiermit erteilt. 
Der Entnahme der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 GemHVO-Doppik wird 
zugestimmt. 
Zur Einstellung in die Rücklage gem. § 37 Abs.6 GemHVO-Doppik für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet. 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 7 0 0 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

 

8 Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des 
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 AAS-0035/25-2 

 
Herr Fischer übergibt die Sitzungsleitung an Herrn Poeck. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla entlastet den Bürgermeister für das 
Haushaltsjahr 2020. 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 5 1 0 

Herr Fischer war aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

 

9 Beratung und Beschlussfassung über die Entgegennahme einer 
Spende für die Jugendabteilung der Feuerwehr der Gemeinde 
Pudagla von der Ostsee-Zeitung 

GVPu-0023/25 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, die Spende in Höhe von 
1.300,00 Euro für die Jugendabteilung der Feuerwehr der Gemeinde Pudagla von der 
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Lokalredaktion der Ostsee-Zeitung gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V 
anzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 7 0 0 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

 

10 Beratung und Entscheidung im Rahmen der Beteiligung als 
Nachbargemeinde über den Entwurf der 1. Ergänzung der 
Klarstellungssatzung OT Neppermin der Gemeinde Benz 

GVPu-0024/25 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, im Rahmen der Beteiligung als 
Nachbargemeinde aufgrund § 4 (2) BauGB dem Entwurf 1. Ergänzung der 
Klarstellungssatzung OT Neppermin in der Gemeinde Benz zu zustimmen. 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 7 0 0 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

 

11 Beratung und Entscheidung im Rahmen der Beteiligung als 
Nachbargemeinde über den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 66 
"Wohnbebauung Am Kanal in Seebad Heringsdorf" der Gemeinde 
Ostseebad Heringsdorf 

GVPu-0025/25 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pudagla beschließt, im Rahmen der Beteiligung als 
Nachbargemeinde aufgrund § 4 (2) BauGB über den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 66 
"Wohnbebauung Am Kanal in Seebad Heringsdorf" der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf zu 
zustimmen. 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
7 7 0 0 

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

 

 

 
 
 

 
 
Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Fred Fischer  Sven Wellnitz 
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